
Gelten "normale" Arbeitnehmerrechte für Lehrkräfte
nicht?
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Ein klein wenig getrickst wurde dabei schon:

Man hat nicht die Berufsbezeichnungen Grundschullehrer und Gymnasiallehrer verwendet,
sondern Grundschullehrer und Studienrat.
Wer mag schon "Räte", noch dazu "Studien"-räte? Das klingt nach Staub, Hochnäsigkeit und
Beamtentum.
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